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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde hat eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt
wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine
sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert ( BGE 140 III 115 E.
2; 142 III 364 E. 2.4).

E. 2
Die Erwägungen des angefochtenen Entscheides gehen in erster Linie dahin, dass gegen
den KESB-Beschluss, dessen Ungültigerklärung verlangt werde, innert Frist keine
Beschwerde eingegangen sei; abgesehen davon liege auch keine Begründung für die
angebliche Ungültigkeit vor.

E. 3
Eine Auseinandersetzung mit diesen Erwägungen findet nicht ansatzweise statt. Vielmehr
wird - unter Beilage eines Stapels von Berichten und Korrespondenz mit Behörden,
namentlich zu Scientology - festgehalten, dass "Frau E.________ sel." die Verwaltung des
Kantonsspitals auf Ungereimtheiten hingewiesen habe; ferner wird auf verschiedene Bücher
hingewiesen. All dies steht in keinem ersichtlichen Zusammenhang mit den Erwägungen
des angefochtenen Entscheides.

E. 4
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend
begründet, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann und der Präsident im
vereinfachten Verfahren entscheidet ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 5
Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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